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Altersvorsorgevertrag T__ __ __ __ __ __ __ __ __ – DWS BasisRente Premium  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bitte aktivieren Sie für meinen oben genannten Altersvorsorgevertrag den optionalen Ablauf-
stabilisator gemäß der Besonderen Bedingungen meines DWS BasisRente Premium-Vertrages.  
 
Ich bin damit einverstanden, dass für meinen DWS BasisRente Premium-Vertrag ab sofort die 
Besonderen Bedingungen in ihrer derzeit gültigen Fassung (Stand: April 2010) gelten sollen. Eine 
Kopie dieser Bedingungen habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen. 
 
Der Ablaufstabilisator bewirkt, dass die Kapitalanlage in der risikoreicheren Komponente 
(Wertsteigerungskomponente) durch ein oder mehrere risikoärmere Investments ergänzt wird.  
Zu Beginn der Auszahlungsphase soll die risikoreichere Komponente vollständig in risikoärmere 
Investments überführt sein.  
 
Der Ablaufstabilisator tritt grundsätzlich 10 Jahre vor Eintritt in die Rentenphase in Kraft, frühestens 
jedoch ab dem 6. Vertragsjahr.  
 
Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass ich mit der Aktivierung des Ablaufstabilisators auf Wert-
entwicklungspotenzial verzichte und dass ich, wenn ich mich einmal für den Ablaufstabilisator 
entschieden habe, dies nicht mehr rückgängig machen kann. 
 
Darüber hinaus bin ich informiert, dass meine Wahl für den Ablaufstabilisator keine Absicherung der 
Höchststände zur Folge hat. 
 
 
 
 
 
_____________________________ ________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift des Anlegers 
 
 
Die Verkaufsunterlagen mit Risikohinweisen und weitere Informationen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter 
Form kostenlos bei der DWS Investment GmbH, 60612 Frankfurt am Main. 
 



umgeschichtet. Bei steigenden Kursen an den Aktienmärkten steigt im Allgemeinen 
auch der Anteil der Wertsteigerungskomponente im Portfolio des Anlegers. Im Gegen­
zug wird der Anteil der Kapitalerhaltungskomponente reduziert. In Zeiten fallender 
Kurse an den Aktienmärkten wird demgegenüber im Allgemeinen der Anteil der 
Wertsteigerungskomponente reduziert und der Anteil der Kapitalerhaltungskompo­
nente erhöht. Bei extremen Schwankungen und hoher Volatilität kann das Modell 
unter Umständen nur noch unterproportional an den Wertentwicklungen der jeweils 
anderen Komponente partizipieren. Je nach Marktlage kann der Anleger dann auch 
vorübergehend, längerfristig oder sogar dauerhaft bis zu 100 % in einer der beiden 
Komponenten investiert sein. In jedem Fall gilt die Beitragszusage gemäß Ziffer 3.2 
dieser Bedingungen. Eine Einflussnahme des Anlegers auf die Zusammensetzung des 
Portfolios ist ausgeschlossen.

2.4	 Optionale Höchststandssicherung
2.4.1	 Ab dem vollendeten 55. Lebensjahr besteht für den Anleger zusätzlich die 
Möglichkeit einer Sicherung des zu den nach Ziffer 2.4.4 dieser Bedingungen bestimm­
ten Stichtagen erreichten Höchststandes des von ihm angesparten Altersvorsorge­
vermögens („Höchststandssicherung“). Die DWS wird sich zu diesem Zweck vor 
Vollendung des 55. Lebensjahres des Anlegers mit dem Anleger in Verbindung setzen 
und ihn über die Einzelheiten zur Option der Höchststandssicherung informieren. Die 
Höchststandssicherung ist durch den Anleger schriftlich gegenüber der DWS zu beauf­
tragen. Eine einmal gewählte Höchststandssicherung kann nicht wieder abgewählt 
werden.
2.4.2	 Der Anleger kann eine Höchststandssicherung bis spätestens drei Monate 
vor Beginn der Rentenphase gemäß Ziffer 3.1 dieser Bedingungen beauftragen. Als 
Referenzzeitpunkt für die Höchststandssicherung gilt der vertragliche Beginn der 
Rentenphase (Ziffer 3.1.1 dieser Bedingungen) oder ein anderer vom Anleger gemäß 
Ziffer 3.1.2 gewählter Beginn der Rentenphase (nachfolgend „Referenzrentenein­
trittstermin“).
2.4.3	 Die DWS bestätigt dem Anleger die Vereinbarung der Höchststandssicherung 
und den maßgeblichen Referenzrenteneintrittstermin in einer separaten Mitteilung 
binnen zwei Wochen nach Eingang des Auftrags des Anlegers.
2.4.4	 Als erster Höchststand wird der Gegenwert des Altersvorsorgevermögens des 
Anlegers zum Zeitpunkt der Bestätigung der Höchststandssicherung durch die DWS 
festgeschrieben. Bis zum Erreichen des Referenzrenteneintrittstermins wird dann an 
den nachstehend bestimmten Stichtagen ermittelt, ob das Altersvorsorgevermögen 
des Anlegers einen höheren Stand als zum Zeitpunkt der Bestätigung des Auftrages 
durch die DWS erreicht hat. Stichtag ist jeweils der fünfte Kalendertag eines jeden 
Monats ; sollte dieser Kalendertag kein Tag sein, an dem Geschäftsbanken in Luxem­
burg und Frankfurt am Main geöffnet sind, gilt der nächstfolgende Kalendertag, an 
dem Geschäftsbanken in Luxemburg und Frankfurt am Main geöffnet sind, als Stich­
tag (die „Referenzstichtage“). Die Ermittlung erfolgt erstmals am nächsten auf 
die Bestätigung des Auftrags zur Höchststandssicherung durch die DWS folgenden 
Referenzstichtag.
2.4.5	 Sofern an einem Referenzstichtag ein Gegenwert des Altersvorsorgevermö­
gens ermittelt wird, der über dem Wert des bisher festgeschriebenen Höchststandes 
liegt, wird dieser Wert als neuer Höchststand festgeschrieben. Sollte der Wert des 
Altersvorsorgevermögens an den Referenzstichtagen den aktuellen Höchststand nicht 
überschreiten, bleibt der bisher festgeschriebene Höchststand unverändert. Kurswerte 
an anderen Tagen als den Referenzstichtagen werden im Rahmen der Höchststands­
sicherung nicht berücksichtigt. Der so bis zum Referenzrenteneintrittstermin zu einem 
Referenzstichtag jemals erreichte Höchststand steht zum Referenzrenteneintritts­
termin mindestens zur Verfügung. Ist der Gegenwert des Altersvorsorgevermögens 
zum Referenzrenteneintrittstermin geringer als der jemals zu einem Referenzstichtag 
erreichte Höchststand, so wird die DWS die Differenz aus eigenen Mitteln erbringen.
2.4.6	 Der tatsächliche Beginn der Rentenphase, wie in Ziffer 3.1 dieser Bedingun­
gen definiert, kann vom Referenzrenteneintrittstermin abweichen, wenn dies ent­
sprechend dieser Bedingungen vereinbart wurde. Liegt der tatsächliche Beginn der 
Rentenphase – gleich aus welchem Grunde – vor dem für die Höchststandssicherung 
vereinbarten Referenzrenteneintrittstermin nach Ziffer 2.4.2 dieser Bedingungen, so 
entfällt die Höchststandssicherung vollständig. Liegt der tatsächliche Beginn der 
Rentenphase nach dem Referenzrenteneintrittstermin, kann das Altersvorsorgever­
mögen gegebenenfalls zwischen Referenzrenteneintrittstermin und tatsächlichem 
Beginn der Rentenphase Schwankungen unterliegen. In diesem Fall steht der bis zum 
Referenzrenteneintrittstermin jemals zu einem Referenzstichtag erreichte Höchst­
stand auch zum tatsächlichen Beginn der Rentenphase mindestens zur Verfügung. Ist 
der Gegenwert des Altersvorsorgevermögens zum tatsächlichen Beginn der Renten­
phase geringer als der jemals zu einem Referenzstichtag erreichte Höchststand, so 
wird die DWS die Differenz aus eigenen Mitteln erbringen.

2.5	 Ablaufstabilisator
Die DWS bietet dem Anleger auch die Möglichkeit jederzeit vor dem vereinbarten 
Beginn der Rentenphase einen Ablaufstabilisator zu wählen.
Der Ablaufstabilisator bewirkt, dass bei Annäherung an den vereinbarten Beginn 
der Rentenphase die Mischung der Kapitalanlage in der risikoreicheren Komponente 
(Wertsteigerungskomponente) durch ein oder mehrere risikoärmere Investments er­
gänzt wird. Zum vereinbarten Beginn der Rentenphase soll die risikoreichere Kompo­
nente vollständig in risikoärmere Investments überführt sein.
Der Ablaufstabilisator beginnt grundsätzlich mit dem Stichtag 10 Jahre vor dem ver­
einbarten Beginn der Rentenphase ; bei Laufzeiten unter 10 Jahren ab Beantragung, 
aber nicht vor Beginn des sechsten Vertragsjahrs. Ein einmal gewählter Ablaufstabi­
lisator kann nicht wieder abgewählt werden. Unabhängig von der Wahl des Ablauf­
stabilisators besteht in jedem Fall die Beitragszusage der DWS nach Nr. 3.2 dieser 
Bedingungen. Zusätzlich zum Ablaufstabilisator kann eine Höchststandssicherung ge­
wählt werden. Die isolierte Wahl des Ablaufstabilisators hat keine Absicherung von 
Höchstständen zur Folge. Der Ablaufstabilisator dient der Reduzierung der zu erwar­
tenden Schwankungen des Wertes des Altersvorsorgevermögens des Anlegers ab dem 
Stichtag der Anwendung und stellt keine Garantie dar.

1.	 Vertragsschluss
Zwischen dem Anleger und der DWS Investment GmbH (nachfolgend „DWS“ genannt)  
kommt mit Eröffnung eines Depots bei der DWS („DWS Depot“) für die DWS Basis­
Rente Premium ein Basisrentenvertrag im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b) 
Einkommensteuergesetz („EStG“) zu den nachfolgenden Bedingungen zu Stande. Der 
Basisrentenvertrag ist ein Vertrag über eine kapitalgedeckte Altersvorsorge des An­
legers und zur Absicherung der Hinterbliebenen nach Maßgabe der Ziffer 5 dieser 
Bedingungen, der innerhalb bestimmter Grenzen steuerlich begünstigt sein kann. 
Die DWS prüft nicht, ob die Zahlungen des Anlegers die steuerlichen Höchstgrenzen 
einhalten und sie haftet nicht für die steuerliche Abzugsfähigkeit der geleisteten 
Zahlungen. Der Basisrentenvertrag gliedert sich in einen Anlageplan zum Erwerb 
von Fondsanteilen (Ansparphase) und in eine Auszahlungsphase zur Auszahlung des 
angesparten Kapitals (Rentenphase).

2.	 Ansparphase

2.1	 Zahlung von Altersvorsorgebeiträgen
2.1.1	 Während der Ansparphase zahlt der Anleger Beiträge (regelmäßige Beiträge 
oder einen Einmalbeitrag, jeweils wie in Ziffer 2.1.2 definiert, und Zuzahlungen, wie 
in Ziffer 2.1.3 dieser Bedingungen definiert) auf das DWS Depot ein (zusammen 
„Altersvorsorgebeiträge“). Der Anleger verpflichtet sich, im Rahmen dieses Basis­
rentenvertrages einen einmaligen Beitrag zu Beginn der Ansparphase („einmaliger 
Beitrag“) oder während der Ansparphase laufende Beiträge auf das DWS Depot 
einzuzahlen. Es können auch monatliche, vierteljährliche, halbjährliche oder jährliche 
Einzahlungen auf das DWS Depot vereinbart werden („regelmäßige Beiträge“). Ist 
der Anleger bei Abschluss dieses Basisrentenvertrages noch minderjährig, endet die 
Beitragszahlungsverpflichtung für ihn automatisch einen Tag vor Vollendung des 18. 
Lebensjahres.
2.1.2	 Während der Ansparphase können die ursprünglich vereinbarten regelmäßigen 
Beiträge erhöht (Beitragserhöhung) oder vermindert (Beitragsminderung) werden. Die 
Mindesthöhe der regelmäßigen Beiträge beträgt 25,- EUR bei monatlicher Einzahlung, 
75,- EUR bei vierteljährlicher Einzahlung, 150,- EUR bei halbjährlicher Einzahlung und 
300,- EUR bei jährlicher Einzahlung. Eine Erhöhung oder Verminderung der regelmäßigen 
Beiträge ist der DWS vom Anleger durch die Verwendung der Änderungsformulare anzu­
zeigen. Sofern die DWS nicht binnen vier Wochen nach Zugang der Anzeige der Anpas­
sung widerspricht, gilt die neue Höhe der regelmäßigen Beiträge als vereinbart. Die 
Mindesthöhe des Einmalbeitrags zur Vertragseröffnung beträgt 2.500,- EUR.
2.1.3	 Neben dem Einmalbeitrag zur Vertragseröffnung oder den regelmäßigen Beiträ­
gen kann der Anleger während der Ansparphase mit Zustimmung der DWS Zuzahlungen 
leisten („Zuzahlungen“). Jede Zuzahlung muss mindestens 500,- EUR je Zahlungs­
vorgang betragen.
2.1.4	 Eine jährliche Dynamisierung der regelmäßigen Beiträge in Höhe von 5 % p. a.  
kann vereinbart werden.
2.1.5	 Der Anleger ist berechtigt, seinen Vertrag vorübergehend oder dauerhaft bei­
tragsfrei zu stellen. Die jederzeitige Wiederaufnahme von regelmäßigen oder unre­
gelmäßigen Zahlungen ist möglich.
2.1.6	 Einzahlungen auf das DWS Depot können – außer im Falle der Kapitalübertra­
gung durch einen Anbieterwechsel – ausschließlich per Lastschrifteinzug erfolgen.
2.1.7	 Maßgeblich für die Gutschrift der Beiträge auf dem DWS Depot des Kunden 
ist der Eingang der jeweiligen Zahlung bei der DWS.
2.1.8	 Der Anleger kann auch bei einem anderen Anbieter im Rahmen eines Basis­
rentenvertrages im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b) EStG gebildetes Kapital 
auf seinen bereits bestehenden oder neu abzuschließenden Basisrentenvertrag DWS 
BasisRente Premium bei der DWS übertragen, soweit der andere Anbieter dies ge­
stattet. Für die Übertragung fallen bei der DWS keine neuen Abschluss- oder Ver­
triebskosten an. Die Übertragung bedarf der Zustimmung der DWS.

2.2	 Dauer der Ansparphase
2.2.1	 Die Ansparphase beginnt mit Aufnahme der Einzahlung von Altersvorsorge­
beiträgen durch den Anleger und endet mit Eintritt in die Rentenphase (Ziffer 3.1 dieser 
Bedingungen).
2.2.2	 Die Mindestdauer der Ansparphase beträgt zwei Jahre.

2.3	 Anlage der Altersvorsorgebeiträge
2.3.1	 Nach Eingang auf dem DWS Depot und Abzug der Abschluss- und Vertriebs­
kosten gemäß Ziffer 9.1 dieser Bedingungen werden die Altersvorsorgebeiträge dem 
Portfolio des Anlegers unverzüglich nach Ziffer 2.3.2 dieser Bedingungen zugeführt.  
Soweit zum Portfolio Anteile an ausschüttenden Investmentfonds gehören, werden die 
Ausschüttungsbeträge unverzüglich nach Ausschüttung kostenfrei zum Nettoinventar­
wert je Anteil des jeweiligen Investmentfonds wieder angelegt. Die Anlage geschieht 
dabei jeweils auf Grundlage des aktuellsten Verkaufsprospektes und der dann gelten­
den Vertragsbedingungen bzw. Satzung des Investmentfonds. Es werden dabei weder 
Ausgabeaufschläge noch Rücknahmeabschläge oder Umtauschgebühren erhoben.
2.3.2	 Die DWS BasisRente Premium investiert nach einem finanzmathematischen 
Modell für jeden Anleger in ein aus mehreren Investmentfonds bestehendes Portfolio. 
Das Portfolio besteht zum einen aus Dachfonds (Wertsteigerungskomponente), die in 
risikoreichere Anlagen investieren (z. B. Aktien oder Aktienfonds), und zum anderen 
aus einem oder mehreren auf Kapitalerhalt ausgerichteten Anleihefonds und geld­
marktnahen Fonds (Kapitalerhaltungskomponente). Die für die DWS BasisRente Pre­
mium zur Verfügung stehenden Investmentfonds ergeben sich aus der Fondspalette 
unter dem Abschnitt „Hinweise auf die Höhe der Entgelte und Kosten“ und können 
unter den dort genannten Voraussetzungen geändert werden. Die jeweilige anteilige 
Gewichtung der Investmentfonds bestimmt das finanzmathematische Modell nach 
den sich aus dem Antrag ergebenden Faktoren (wie z. B. der Restlaufzeit des Basis­
rentenvertrages) und der aktuellen Marktentwicklung. Nach den Berechnungen des 
finanzmathematischen Modells werden Altersvorsorgebeiträge automatisch für den 
Anleger in die Wertsteigerungskomponente und / oder die Kapitalerhaltungskompo­
nente angelegt und, soweit systemseitig vorgegeben, zwischen den Komponenten 
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3.	 Rentenphase

3.1	 Beginn der Rentenphase
3.1.1	 Leistungen aus diesem Basisrentenvertrag (Rentenphase) werden an den An­
leger in der Form einer monatlichen lebenslangen Leibrente gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 2 
Buchstabe b) EStG erbracht. Als vertraglich vereinbarter Beginn der Rentenphase gilt 
der erste Tag des Folgemonats nach Vollendung des im Antrag angegebenen Lebens­
jahres („vertraglicher Beginn der Rentenphase“).
3.1.2	 Der Anleger kann den Beginn der Rentenphase auch vor oder nach den vertrag­
lichen Beginn der Rentenphase legen („tatsächlicher Beginn der Rentenphase“). 
Der frühestmögliche Beginn der Rentenphase ist der erste Tag des Folgemonats nach 
Vollendung des 60. Lebensjahres des Anlegers. Bei Altersvorsorgeverträgen, die nach 
dem 31.12.2011 abgeschlossen werden, ist der frühestmögliche Beginn der Renten­
phase der erste Tag des Folgemonats nach Vollendung des 62. Lebensjahres des An­
legers. Der letztmögliche Beginn der Rentenphase ist der erste Tag des Folgemonats 
nach Vollendung des 85. Lebensjahres des Anlegers.

3.2	 Beitragszusage
Grundlage der Leistungen in der Rentenphase ist das durch den Anleger angesparte 
Altersvorsorgevermögen unter Berücksichtigung einer etwaigen Höchststandssicherung 
nach Ziffer 2.4 dieser Bedingungen. Darüber hinaus sagt die DWS zu, dass dem Anleger 
zum vertraglichen Beginn der Rentenphase mindestens die Summe seiner Altersvor­
sorgebeiträge abzüglich der hierauf entfallenen Kosten nach Ziffer 9.1 zur Verfügung 
steht.

3.3	 Ausgestaltung der Rentenphase
Die Auszahlung des Altersvorsorgevermögens erfolgt in Einklang mit § 10 Abs. 1 Nr. 
2 Buchstabe b) EStG in Form einer monatlichen lebenslangen gleich bleibenden oder 
steigenden Leibrente nach Wahl des Anlegers. Die gesonderte Auszahlung von in der 
Auszahlungsphase anfallenden Zinsen und Erträgen als variable Teilraten ist zulässig, 
soweit die DWS diese nicht zur Erfüllung ihrer sich aus diesem Vertrag ergebenden 
Verpflichtungen benötigt. Der Erlös aus der Veräußerung des gebildeten Altersvor­
sorgevermögens wird als Einmalzahlung für den Abschluss einer sofort beginnenden 
Rentenversicherung verwendet. Die DWS berechnet vor Rentenbeginn die Leibrente 
auf Grundlage einer anerkannten Sterbetafel und legt dabei den während der Laufzeit 
der Rente geltenden Zinsfaktor fest.
Die DWS wird den Anleger in einer Informationsmitteilung über die Möglichkeit 
der Hinterbliebenenabsicherung für die Rentenphase informieren und ihm eine aus­
reichende Frist von mindestens sechs Wochen für die Ausübung des Wahlrechts 
einräumen. Sofern der Anleger innerhalb dieser Frist nicht von seinem Wahlrecht 
Gebrauch gemacht hat, gilt die Variante als von ihm gewählt, die die DWS ihm in 
ihrer Informationsmitteilung für diesen Fall mitgeteilt hat. Auf diese Folge wird die 
DWS den Anleger in ihrer Informationsmitteilung gesondert hinweisen.
Die DWS ist berechtigt, Kleinbetragsrenten in Anlehnung an § 93 Abs. 3 EStG abzu­
finden.

3.4	 Tod in der Rentenphase
Bei Tod des Anlegers in der Rentenphase endet dieser Vertrag ohne weitere Leistungen, 
sofern keine Hinterbliebenenabsicherung gemäß Ziffer 6 für die Rentenphase vereinbart 
wurde. Ein gegebenenfalls vorhandenes Altersvorsorgevermögen wird dann anteilig auf 
die übrigen in der Rentenphase befindlichen Anleger verteilt.

4.	 Ausschluss der Vererblichkeit, Abtretungs-  
und Übertragungsverbot, Vollmacht

Die Ansprüche und Rechte aus diesem Basisrentenvertrag bzw. aus den nach diesem 
Basisrentenvertrag erworbenen Anteilen (vgl. Ziffer 2.3 dieser Bedingungen) sind nicht 
vererblich, nicht übertragbar, nicht beleihbar, nicht veräußerbar und nicht kapitali­
sierbar. Es besteht kein Anspruch auf Kapitalabfindung und es besteht über die Leib­
rente und die Hinterbliebenenversorgung hinaus kein Anspruch auf Auszahlung oder 
Abfindung. Mit Abschluss dieses Basisrentenvertrages erklärt der Anleger unwider­
ruflich, dass die Eigentumsrechte an den in seinem DWS Depot gehaltenen Anteilen 
zum Zeitpunkt seines Todes auf die DWS zu treuen Händen übergehen. Sofern nicht 
der Fall einer Hinterbliebenenversorgung gemäß Ziffer 6 eintritt, erwerben die übrigen 
Anleger mit dem Tod des Anlegers das Recht, die anteilige Übertragung des an die 
DWS übergegangenen Eigentums zu fordern. Die DWS wird die Fondsanteile gemäß 
Ziffer 3.4 bzw. Ziffer 5 dieser Bedingungen verwenden. Die DWS ist für die Laufzeit 
des Basisrentenvertrages vom Anleger bevollmächtigt, alle zur Durchführung dieses 
Vertrages notwendigen Willenserklärungen unter Befreiung von den Vorschriften des 
Insichgeschäftes (§ 181 BGB) abzugeben und entgegenzunehmen. Insbesondere nimmt 
sie im Namen aller anderen Anleger das Angebot des Anlegers an, mit dem Tod des An­
legers seine Rückübertragungsansprüche gegen die DWS bezüglich der übertragenen 
Fondsanteile zu übernehmen. Die DWS als Bevollmächtigte aller Anleger bietet hiermit 
in deren Namen dem Anleger die Übernahme der Rückübertragungsansprüche bezüg­
lich der Fondsanteile an, die diese Anleger zu treuen Händen auf die DWS unter der 
Bedingung übertragen haben, dass sie versterben sollten und keine Hinterbliebenen­
versorgung gemäß Ziffer 6 greift. Der Anleger nimmt dieses Angebot an.

5.	 Verteilung des Altersvorsorgevermögens im Todesfall
Im Todesfall während der Ansparphase wird die DWS die zu ihren treuen Händen über­
gegangenen Anteile veräußern und den Erlös nach Abzug eventuell anfallender Steuern, 
Gebühren und sonstigen Kosten – soweit er nicht zur Hinterbliebenenversorgung nach 
Ziffer 6 dieser Bedingungen verwendet wird oder die Geltendmachung eines Anspru­
ches durch einen Hinterbliebenen noch gemäß Ziffer 6.4 dieser Bedingungen möglich 
wäre – anteilig den Basisrentenverträgen DWS BasisRente Premium aller weiteren in 
der Ansparphase befindlichen Anleger zu einem oder mehreren festgelegten Terminen 
eines jeden Jahres zuführen. Die Ermittlung des dem jeweiligen Altersvorsorgevertrag 
DWS BasisRente Premium zuzuführenden Betrages erfolgt, indem der Erlös durch die 
Summe des Wertes aller in der Ansparphase befindlichen Altersvorsorgeverträge DWS 
BasisRente Premium zum Tag der Zuführung dividiert und auf diese Verträge anteilig 
aufgeteilt wird. Für den Todesfall in der Rentenphase gilt Ziffer 3.4.

6.	 Hinterbliebenenversorgung

6.1	 Sobald das Altersvorsorgevermögen gemäß Ziffer 4 dieser Bedingungen zu 
treuen Händen auf die DWS übergeht, gewährt die DWS eine Hinterbliebenenversor­
gung gemäß dieser Ziffer 6. Diese Hinterbliebenenversorgung wird dem Ehepartner, mit 
dem der Anleger zum Zeitpunkt seines Todes in gültiger Ehe verheiratet ist, gewährt. 
Wenn der Anleger zum Zeitpunkt seines Todes nicht in gültiger Ehe verheiratet ist, wird 
die Hinterbliebenenversorgung den im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b) EStG 
berücksichtigungsfähigen Kindern des Anlegers zu gleichen Teilen gewährt (gemeinsam 
mit dem Ehepartner, die „Hinterbliebenen“), solange diese berücksichtigungsfähig im 
Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b) EStG sind. Darüber hinaus erfolgt keine Hinter­
bliebenenversorgung. Soweit also kein Ehepartner entsprechend Satz 1 dieser Ziffer 6.1 
oder kein im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b) EStG berücksichtigungsfähiges 
Kind mehr vorhanden ist, gilt Ziffer 5 dieser Bedingungen.
6.2	 Die Hinterbliebenenversorgung erfolgt, indem die DWS das zu treuen Händen 
erhaltene Altersvorsorgevermögen veräußert und eine sofort beginnende Hinterbliebe­
nenrente auszahlt.
6.3	 Auf besonderen schriftlichen Wunsch des Ehegatten können die Erlöse aus 
dem zu treuen Händen erhaltenen und veräußerten Altersvorsorgevermögen auf einen 
bei der DWS bestehenden oder neu abzuschließenden Basisrentenvertrag des Hinter­
bliebenen, der die Anforderungen des § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b) EStG erfüllt, oder 
auf einen bestehenden Basisrentenvertrag des Ehegatten bei einem anderen Anbieter 
übertragen werden. Für die Übertragung auf einen Basisrentenvertrag des Ehegatten 
bei der DWS fallen keine neuen Abschluss- und Vertriebskosten an. Die Kosten für die 
Übertragung auf einen Basisrentenvertrag bei einem anderen Anbieter richten sich nach 
den jeweils gültigen Hinweisen auf die Höhe der Entgelte und Kosten (siehe Anlage).
6.4	 Der Tod des Anlegers ist der DWS vom Hinterbliebenen unverzüglich anzu­
zeigen und nachzuweisen. Als geeigneter Nachweis für den Tod des Anlegers gilt 
insbesondere eine entsprechende Personenstandsurkunde.
Die Hinterbliebeneneigenschaft ist in geeigneter Weise zu belegen. Als geeigneter 
Beleg über die Hinterbliebeneneigenschaft als Ehegatte gilt insbesondere eine diese 
Eigenschaft bestätigende Personenstandsurkunde. Als Beleg für die Hinterbliebenen­
eigenschaft als berücksichtigungsfähiges Kind im Sinne des § 32 Abs. 4 EStG gilt ins­
besondere eine Geburtsurkunde. Sofern das Kind das 18. Lebensjahr bereits vollendet 
hat, kann der Nachweis der Berücksichtigungsfähigkeit im Sinne des § 32 Abs. 4 EStG 
beispielsweise durch einen Ausbildungsnachweis geführt werden. Die mit den Nach­
weisen verbundenen Kosten trägt derjenige, der eine Leistung aus dem Vertrag bean­
sprucht. Werden diese Nachweise nicht innerhalb von zehn (10) Jahren ab Eintritt des 
Todes des Anlegers gemäß dieser Ziffer 6.4 erbracht, erlöschen die Rechte auf Hinter­
bliebenenversorgung und das vorhandene Kapital wird nach Maßgabe von Ziffer 5 
dieser Bedingungen unter den weiteren Anlegern aufgeteilt.

7.	 Ruhen des Basisrentenvertrages, Kündigung

7.1	 Ruhen des Basisrentenvertrages (Beitragsfreistellung)
Der Anleger ist während der Ansparphase (Ziffer 2 dieser Bedingungen) berechtigt, 
den Basisrentenvertrag ruhen zu lassen. Der Anleger ist verpflichtet, das Ruhen des 
Vertrages durch schriftliche Erklärung gegenüber der DWS zehn (10) Tage vor Beginn 
der Ruhephase anzuzeigen. Eine Zahlungseinstellung ohne vorherige Anzeige führt 
ebenfalls zum Ruhen des Vertrages. In diesem Fall trägt der Anleger die der DWS 
hierdurch entstandenen Kosten für Lastschriftretouren.

7.2	 Kündigung und Beendigung
7.2.1	 Vorbehaltlich der Hinterbliebenenversorgung endet der Basisrentenvertrag mit 
dem Tod des Anlegers.
7.2.2	 Eine vollständige Kündigung des Basisrentenvertrages durch den Anleger führt 
zu einer Beitragsfreistellung bis zum Beginn der Rentenphase, lässt den Vertrag im Üb­
rigen aber unberührt. Im Falle der Kündigung verbleibt es hinsichtlich des bis zur Kün­
digung gebildeten Altersvorsorgevermögens entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 
des § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b) EStG bei der Regelung der Ziffer 4 dieser Bedin­
gungen. Insbesondere ist eine Auszahlung des Altersvorsorgevermögens nicht möglich. 
Das Recht zum Wechsel zu einem anderen Anbieter nach Ziffer 8 dieser Bedingungen 
bleibt unberührt.
7.2.3	 Eine Teilkündigung des Basisrentenvertrages wird als Beitragsminderung ge­
mäß Ziffer 2.1.2 dieser Bedingungen behandelt. Führt die Teilkündigung dazu, dass 
die regelmäßigen Beiträge unter die Mindesthöhe der regelmäßigen Beiträge gemäß 
Ziffer 2.1.2 dieser Bedingungen sinken würden, kann die DWS diese Teilkündigung als 
vollständige Kündigung nach Ziffer 7.2.2 behandeln, was zur Beitragsfreistellung wie 
vorstehend beschrieben führen kann.
7.2.4	 Eine ordentliche Kündigung des Basisrentenvertrages durch die DWS ist aus­
geschlossen.
7.2.5	 Eine außerordentliche Kündigung durch den Anleger wird ebenfalls als voll­
ständige Kündigung gem. Ziffer 7.2.2 dieser Bedingungen betrachtet. Sofern die Kündi­
gung durch die DWS zu vertreten oder mit zu vertreten ist, ist der Anleger zu einem An­
bieterwechsel entsprechend Ziffer 8 berechtigt, ohne dass hierfür von der DWS Kosten 
erhoben werden.

8.	 Übertragung auf einen anderen Anbieter
Der Anleger ist berechtigt, das gebildete Altersvorsorgevermögen während der Anspar­
phase auf einen anderen Anbieter eines Basisrentenvertrages zu übertragen. Die Über­
tragung erfolgt, indem das gebildete Altersvorsorgevermögen von der DWS veräußert 
wird und der Erlös auf einen Basisrentenvertrag bei dem anderen Anbieter übertragen 
wird. Die Übertragung ist nur zulässig, wenn der Anbieter die Anforderungen nach § 10 
Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b) EStG erfüllt. Beabsichtigt der Anleger eine solche Übertragung, 
so hat er die DWS schriftlich und unter Angabe der erforderlichen Kontaktdaten des 
anderen Anbieters zur Übertragung aufzufordern. Die bei der DWS entstehenden Kosten 
für die Übertragung auf einen Basisrentenvertrag bei einem anderen Anbieter richten 
sich nach den jeweils gültigen Hinweisen auf die Höhe der Entgelte und Kosten (siehe 
Anlage). Mit vollständiger Übertragung des Altersvorsorgevermögens durch die DWS 
endet der Basisrentenvertrag.



9.	 Kosten und Entgelte
9.1	 Zur Abgeltung der Abschluss- und Vertriebskosten werden von jedem einge­
henden Altersvorsorgebeitrag des Anlegers Kosten in Höhe von 5 % des jeweiligen 
Beitrages in Abzug gebracht. Der um diese Abschluss- und Vertriebskosten vermin­
derte Beitrag wird zum Kauf von Anteilen nach Maßgabe von Ziffer 2.3.1 dieser Bedin­
gungen zugunsten des DWS Depots des Anlegers verwendet. Ein gesonderter Aus­
gabeaufschlag für den Erwerb der Anteile wird nicht berechnet.
9.2	 Für den Abschluss einer Rentenversicherung (Ziffer 9.4) können weitere Kosten 
entstehen (zum Beispiel Verwaltungskosten des Versicherers). DWS Investments ver­
zichtet auf mögliche Provisionen für den Abschluss der Rentenversicherung.
9.3	 Die fondsbezogenen Kosten ergeben sich jeweils aus den geltenden Verkaufs­
unterlagen (Verkaufsprospekte und Vertragsbedingungen bzw. Satzungen des Invest­
mentfonds).
9.4	 Für die Führung des DWS Depots werden von der DWS die im Abschnitt 
„Hinweise auf die Höhe der Entgelte und Kosten“ benannten Entgelte und Kosten 
erhoben.

10.	 Information über den Vertragsverlauf, Jahresbescheinigung

10.1	 Jahresinformation über den Vertragsverlauf
Die DWS wird den Anleger einmal im Jahr schriftlich über die Verwendung der einge­
zahlten Altersvorsorgebeiträge, das bisher gebildete Kapital, die einbehaltenen antei­
ligen Abschluss- und Vertriebskosten, die Kosten für die Verwaltung des gebildeten 
Kapitals und ggf. über die erwirtschafteten Erträge sowie über die Zusammensetzung 
des Depots informieren.

10.2	 Jahresbescheinigung für das Finanzamt
Die DWS erstellt eine jährliche Bescheinigung für das Finanzamt über alle innerhalb 
eines Kalenderjahres gezahlten Beiträge. Als Zahlungszeitpunkt gilt der Tag des Ein­
gangs auf dem DWS Konto, es sei denn, der Anleger weist der DWS nach, dass er 
den Beitrag bereits im vorangegangenen Kalenderjahr bezahlt hat. Beiträge, die erst 
nach dem 31.12. eines jeden Jahres gezahlt werden, sind erst in der Bescheinigung des 
Folgejahres zu bestätigen, es sei denn, der Beitrag gilt gemäß § 11 Abs. 2 S. 2 i.V. m. 
Abs. 1 S. 2 EStG als bereits im vorangegangenen Kalenderjahr gezahlt.

10.3	 Rentenbezugsmitteilung
Die DWS ist als Anbieter eines Vertrages im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b) 
EStG verpflichtet, der zentralen Stelle (§ 81 EStG) bis zum 1. März des Jahres, das auf 
das Jahr folgt, in dem eine Leibrente zugeflossen ist, bestimmte Daten zu übermit­
teln. Dies beinhaltet unter anderem die Identifikationsnummer (§ 139 b der Abgaben­
ordnung) des Leistungsempfängers sowie Familienname, Vorname und Geburtsdatum 
des Leistungsempfängers und den Zeitpunkt des Beginns und des Endes des jewei­
ligen Leistungsbezugs. Der Anleger hat daher der DWS seine Identifikationsnummer 
spätestens zum vertraglich vereinbarten Auszahlungszeitpunkt mitzuteilen.

10.4	 Online-Konto
Die DWS richtet dem Anleger für die DWS BasisRente Premium ein Online-Konto ein 
und stellt dem Anleger in dem elektronischen Postkorb seines Online-Kontos sämtliche 
Informationen zu getätigten Umschichtungen / Umsätzen (einschließlich Einzahlungen) 

oder zu Bestandsveränderungen auf seinen Investmentkonten (die „Abrechnungs­
informationen“) zur Verfügung. Der Anleger kann diese Abrechnungsinformationen 
unter der Adresse www.dws.de jederzeit durch die Eingabe einer PIN / TAN Kombi­
nation abrufen, die ihm von der DWS nach Eröffnung des DWS BasisRente Premium 
Depots zugesandt wird.
Der Anleger hat die Möglichkeit, diesen Versandweg jederzeit zu ändern und sich die 
Abrechnungsinformationen auf dem Postweg zusenden zu lassen. Für dadurch even­
tuell entstehende Kosten der postalischen Zustellung wird die DWS gesonderte Ent­
gelte gemäß den „Hinweisen auf die Höhe der Entgelte und Kosten“ erheben.
Auch für die DWS ist der Online-Konto Service jederzeit widerruflich. Die DWS ist 
berechtigt, dem Anleger sämtliche seit Erstellung der zuletzt zugesandten Abrechnung 
angefallenen Abrechnungsinformationen per Post oder in sonstiger Weise zukommen 
zu lassen, wenn der Anleger die im elektronischen Postkorb seines Online-Kontos über 
einen Zeitraum von sechs Monaten bereitgestellten Abrechnungsinformationen nicht 
abgerufen hat.
Für den Anleger gelten bei der Nutzung des Online-Kontos die Mitwirkungspflichten 
nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für DWS Depots wie in Ziffer 12.1 dieser 
Bedingungen beschrieben. Er hat die in dem Online-Konto eingestellten Abrechnungs­
informationen auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Ein­
wendungen unverzüglich zu erheben.

11.	 Änderung dieser Bedingungen
Die DWS behält sich eine Änderung dieser Bedingungen vor, sofern eine solche infolge 
rechtlicher Veränderungen (z. B. durch Gesetzesänderungen, neue Rechtsprechung oder 
Änderung der Verwaltungspraxis) erforderlich ist, um das Gleichgewicht von Leistung 
und Gegenleistung wiederherzustellen bzw. die Übereinstimmung mit den Anforderun­
gen des § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b) EStG zu sichern. Die Änderung wird dem Anleger 
schriftlich bekannt gegeben. Die Änderung gilt als genehmigt, wenn der Anleger nicht 
innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe der Änderungen schriftlich die Über­
tragung seines Altersvorsorgevermögens auf einen anderen Anbieter entsprechend Zif­
fer 8 dieser Bedingungen verlangt. Auf diese Folge wird die DWS den Anleger bei der 
Bekanntgabe besonders hinweisen. Die Übertragung ist in diesem Fall kostenlos.

12.	 Sonstige Bestimmungen

12.1	 Allgemeine Geschäftsbedingungen für DWS Depots
In Ergänzung der Besonderen Bedingungen für die DWS BasisRente Premium gelten die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für DWS Depots in der jeweils gültigen Fassung, 
soweit sie den Regelungen des zertifizierten Basisrentenvertrages DWS BasisRente 
Premium und den Vorschriften des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes in der 
zum Zeitpunkt des Abschlusses maßgeblich geltenden Fassung nicht widersprechen.

12.2	 Salvatorische Klausel
12.2.1	 Sollten einzelne Teile dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, so 
werden die übrigen Bedingungen und der Vertrag in seinem sonstigen Bestand nicht 
berührt.
12.2.2	 Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen oder des Vertrages unwirksam 
sein, so wird die unwirksame Bestimmung durch die zulässige Regelung ersetzt, die 
dem wirtschaftlichen Inhalt der unwirksamen Klausel am nächsten kommt.

Stand : April 2010

2.	 Das Entgelt je DWS BasisRente Premium Portfolio in der Ansparphase liegt derzeit 
bei 15,40 EUR p. a..

3.	 Entgelte, Auslagen und Kosten können mit Zahlungen verrechnet sowie durch den 
Verkauf von Anteilen bzw. Anteilsbruchteilen in entsprechender Höhe gedeckt 
werden.

4.	 Ab dem Beginn der Rentenphase fällt ein Entgelt von 18,- EUR p.a. an. Dieses 
wird zur Deckung der bei der DWS entstehenden Kosten während der Rentenphase 
(dies schließt die Erstellung der Rentenbezugsmitteilung, der Auszahlung der Leib­
rente etc. ein) herangezogen. Das Entgelt wird monatlich in gleichen Teilen von der 
gezahlten Leibrente abgesetzt bzw. bei Jahresrenten jährlich in Abzug gebracht.

5.	 Im Fall eines Anbieterwechsels des Anlegers fällt ein Entgelt in Höhe von zurzeit 
51,30 EUR an.

6.	 Für den Fall der postalischen Zusendung von Kontoinformationen, die über den 
kostenfreien halbjährlichen Versand hinausgehen, können die hieraus entstehen­
den Zusatzkosten gesondert in Rechnung gestellt werden. In diesem Fall werden 
pro Brief 0,90 EUR (bis zu 40,- EUR p. a.) gesondert per Lastschrift von dem Konto 
des Anlegers abgebucht. Die Belastung erfolgt einmal jährlich im Dezember.

7.	 Die Entgelte verstehen sich jeweils inklusive Mehrwertsteuer.

8.	 Eine Erhöhung der Entgelte für die Führung der Investmentkonten je DWS Basis­
Rente Premium Depot sowie für den Anbieterwechsel die auf einen erhöhten Ver­
waltungsaufwand aufgrund einer Gesetzesänderung oder einer Veränderung des 
Mehrwertsteuersatzes zurückzuführen ist, kann durch die DWS ohne Zustimmung 
des Anlegers wirksam erfolgen. Bedingt durch die lange Laufzeit des Vertrages 
kann eine solche Anhebung der Kosten erforderlich werden, z. B. wegen eines er­
höhten Verwaltungsaufwandes aufgrund einer Gesetzesänderung oder einer Ver­
änderung des Mehrwertsteuersatzes.

Stand : April 2010

Sie erhalten weitere Angaben im Internet unter www.dws.de
* voraussichtliche Auflegung im Jahr 2012 bzw. 2013

1.	 Bei der derzeit aktuellen Fondspalette fallen pro Vertrag folgende Kosten an, wo­
bei die Kosten dem jeweiligen Fonds unmittelbar entnommen werden :

	 Kosten der Investmentfonds (jeweils Kostenpauschale [p. a.] laut Verkaufsprospekt 
und Vertragsbedingungen oder Verwaltungsreglement / Satzung) :

	 Kostenpauschalen der Fonds :
	 Fondspalette :	 Aktuell werden folgende Kostenpauschalen  

	 dem jeweiligen Fonds p. a. entnommen :
	 DWS Vorsorge Dachfonds	 1,50 %
	 DWS Vorsorge Dachfonds Plus*	 1,50 %
	 DWS Vorsorge Dachfonds Balance*	 1,15 %
	 DWS Vorsorge Dachfonds Balance Plus*	 1,15 %
	 DWS Vorsorge Rentenfonds 3 Y	 0,70 %
	 DWS Vorsorge Rentenfonds 5 Y	 0,75 %
	 DWS Vorsorge Rentenfonds 7 Y	 0,75 %
	 DWS Vorsorge Rentenfonds 10 Y	 0,75 %
	 DWS Vorsorge Rentenfonds 15 Y	 0,75 %
	 DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration	 0,75 %
	 Weitere Einzelheiten zu den Kosten der Investmentfonds ergeben sich aus dem je­

weils aktuellen Verkaufsprospekt. Eine Ergänzung der vorstehenden Fondspalette der 
Rentenfonds der Kapitalerhaltungskomponente um einen oder mehrere Rentenfonds 
sowie einen geldmarktnahen Fonds ist grundsätzlich vorgesehen. Dabei handelt 
es sich um solche Rentenfonds, die in Anleihen jeweils mit Laufzeiten zwischen  
einem Jahr und der maximal zu vereinbarenden Laufzeit der Ansparphase nach dem 
Vorbild der bereits vorhandenen DWS Vorsorge Rentenfonds 3 – 15 Y anlegen. Die 
Entscheidung, Beiträge in einen aufgelegten Rentenfonds der Fondspalette anzu­
legen, bestimmt sich ausschließlich nach dem finanzmathematischen Modell, das 
Kernbestandteil des Produktkonzeptes ist und die Anlageentscheidung in die Kapital­
erhaltungskomponente vollkommen automatisiert veranlasst. Das finanzmathema­
tische Modell gibt vor, zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang aufgelegte 
Rentenfonds aus der zur Verfügung stehenden Fondspalette im Rahmen der Kapital­
erhaltungskomponente erworben werden. Sofern das System vorgibt, dass einer der 
Fonds aus der dem Anleger bekannten Fondspalette nicht mehr zur Umsetzung des 
Modells benötigt wird, wird die DWS die Fondspalette um diesen Fonds bereinigen.

	 Bei Umschichtungen innerhalb des Portfolios werden keine fondsbezogenen Kosten 
durch die DWS berechnet. Die Kosten der Investmentfonds (jeweils Kostenpauschale 
p. a.) liegen zwischen 0,6 % und 1,50 % je Fonds.

Hinweise auf die Höhe der Entgelte und Kosten


